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Dem Erfordernis einer TeilungserklÃ¤rung, wonach es fÃ¼r eine wirksame BevollmÃ¤chtigung einer ausdrÃ¼cklichen
Vollmachtserteilung bedarf, verbunden mit der Ausstellung einer schriftlichen Vollmacht, ist nicht genÃ¼gt, wenn eine
solche Vollmacht nur von einem der Ehegatten in MiteigentÃ¼merstellung vorgelegt werden kann. (OLG KÃ¶ln,
Beschluss vom 28.04.2006, NZM 2007, 219)


Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 21 April, 2026, 22:25


